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X 48. Samstag den 28. November 1891.
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Beilage des

..Schweiz. Pastoralblattes"

Briefe und Gelder

Beleuchtung von HK 7 und 9 der bischöflichen „Verord-
nnngen über Kirchenmusik für die Diözese Basel."*)

IV. Mit vollem Recht steht im 7 der kirchenmnsikali-

scheu Rerordnuugen die Vorschrift: „Es soll von den

Direkte reu und Kirch en chören der gregorianische

Gesang mit möglichstem Eifer und aller Ausmerk-
jamkeit gepflegt werdcti." Unter Choral (im katholi-

scheu Sinne) sind nicht etwa Kirchenlieder zu verstehen, auch

wenn sie in einem getragenen, gleichmäßigen Rhythmus sich be-

wegen, sondern es ist jener einstimmige, diatonische, in einem

dem Texte entsprechenden freien, natürliche'.! Rhythmus vorzn-

tragende Gesang, welchen die Kirche bei ihren liturgischen Handlnn-

gen seit den ältestenZeiten im Gebrauch hat. Er heißt „gregorianisch",
weil der hl. Papst Gregor >. der Große > 590—604) die zu seiner

^
Zeit schon vorhandenen Chorale gesammelt, dazu neue componiert,

die Anordnung der Gesänge für die hl. Messe und die Tagzeiten

getroffen und das Tonsystem des Chorals entwickelt hat.

Es ist ein großerJrrthnm, zu glauben, der Choral sei eine mo-

notone, kalte Gesangsgattnng; im Gegentheil. Dank seinem Tom

system, gegen welches das ans Dur und Moll beschränkte mo-
" derne Tonsystem weit zurückstehen muß, ist seine Melodien-

bildung von größtem Reichthum und mannigfachster Abwechö-

lnng und ermöglicht die lebensvolle Darstellung der verschieden-

sten Empfindungen. In seiner Unsinn snern (1868, S. 92)
schreibt hierüber Wilt: „Der katholische Gottesdienst bequemt

sich in Bezug auf seine Ceremonien u. s. w. allen Bedürf-

nisfen an, d. h. Traner, Freude, Hoffnung, Liebe, Schmerz

durchdrungen sich auf merkwürdige, stannenswcrthe Weise; wenn

auch das eine mehr hervortritt, als das andere, das Hervor-

treten ist immer ein ruhiges, nie grell, kein Schmerz ohne

Trost, keine Bitterkeit der Thräne und der Buße ohne ver-

süßende Beruhigung, keine Trauer ohne alle Freude (d. h.

keine Verzweiflung), nichts Heftiges, Stürmisches, aber alles

süß ohne Sentimentalität, stark und kräftig ohne Starrheit,

alles heilig und göttlich. Ebenso der Choral." Wegen seiner

eminenten Kirchlichkeit war von jeher der gregorianische Choral

der eigentliche, offizielle Kirchengesang, er ist von der Kirche

nicht blos empfohlen, sondern besohlen, er ist liturgisches
Gesetz. Es ist ungenau zu sagen, die Kirche habe den Ge-

brauch des Chorales nie ausdrücklich geboten. In allen litnr-

'
ch Diese Abhandlung über den gregorianischen Choral und die

Mnrgischen Gesangsbücher bildet den Anfang einer Reihe von Artikeln,

welche über die kirchenmnsikalische Agende in der erscheinen sollen.

zischen Büchern ist er vorgeschrieben; so oft die Rubriken

den Beginn der Musik fordern, ist immer nur der Choral ge-

meint; dies gilt besonders vom Nissà. Amberger (Pastoral,
S. 227) sagt darum: „Als liturgischer Gesang kann lediglich

der gregorianische angeschen werden." Benedikt XIV. nennt

in seiner Bulle vom 49. Februar 1749 den Choral schlechthin

„Kirchengcsang" und stellt über ihn folgendes Zeugniß ans:

„Dieser Gesang ist es, der die Gemüther der Gläubigen zur
Andacht und Frömmigkeit anregt; er ist es, der, wenn er

richtig und geziemend in den Kirchen Gottes vorgetragen wird,
von frommen Menschen lieber gehört und dem andern sog.

harmonischen oder Knnstgesang mit Recht vorgezogen wird."

Uauvr/ (IZxpns. rà'. I, S. 368) beruft sich auf diese

Bulle und zieht aus ihr den Schluß: „Der gregorianische Ge-

sang ist der eigentliche Gesang der Kirche und pflegt der kirch-
i liehe genannt zu werden." Selbst der Musikhistoriker Ambros

j (Cnltnrhist. Bilder S. 114) urtheilt: „Der gregorianische

^ Gesang ist der spezifische, sogar, wenn man will, der einzige

unzweifelhafte Kirchenstil." Bemerkenswerth sind die Aeuße-

rnngen des Kölner ProvinzialconcilS vom Jahre 1860 über

den Choral. Derselbe wird als der „wahrhaft kirchliche Ge-

sang" bezeichnet, als „die Quelle alles kirchlichen Gesanges,

die durch keine andere ersetzt werden dürfe." Anschließend
s hieran hat das genannte Concil die Verfügung erlassen: „Wir ver-

ordnen nnd befehlen daher, daß der gregorianische Choral wieder

in sein Recht eingesetzt nnd mehr nnd mehr gepflegt werde."

Der Choral kann demnay als die Norm, der Ausgangspunkt,
die „heilige Schrift der Kirchenmusik" (Proske), das kirchen-

musikalische Credo bezeichnet werden, und es ist hiemit auch

der Satz in unserer bischöflichen Agende 2 klargestellt: „Eine
Composition ist um so kirchlicher, je mehr sie vo m Geiste
und Charakter des gregorianischen Chorals... durch-

drungen und gelragen ist." Wer mit dem Wesen des

Chorals nicht ans's beste vertraut ist, sich in denselben nicht

hineingelebt hat, oder wer ihn nur aus jenem bedauerlichen

Zerrbild? kennt, zu welchem er in vielen Kirchen infolge ober-

flächlicher Pflege nnd gänzlich verfehlter Anssührnng herabge-

sunken, dessen Urtheil über die Kirchlichkeit einer für den li-
tnrgifchen Gottesdienst bestimmten Composition ist zum mince-

sten ein unsicheres. Daß der Choral nnd der mit der Grund-

stimmung desselben in Einklang stehende mehrstimmige Gesang

die passendste, oder besser gesagt, die allein richtige, liturgische

Musik ist, geht »och ans folgendem hervor: Jeder liturgische,

nach den Vorschriften der Kirche gehaltene Gottesdienst kann
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unbedenklich als vollendetes Kunstwerk bezeichnet werden. Nun

soll und darf nichts sich finden, was der künstlerischen Einheit

zuwider ist, denn diese ist eines der ersten Erfordernisse eines

Kunstwerkes. Der Gesang des Chores, der einen unentbehr-

lichen, wesentlichen, integrierenden Bestandtheil des liturgischen

Gottesdienstes bildet, muß deßhalb in innigster Beziehung

stehen mit dem priesterlichen Gesänge, der gregorianischer

Choral ist und es bleiben wird. Ferners: die Wechselgesänge

werden (in der Regel) nach dem gregorianischen Choral ge-

sungen. Soll zwischen ihnen und den siguralen Compofitionen

der stehenden Meßtheile nicht ein wehethuender, die Einheit

störender Widerspruch sein, so darf die Figuralmnsik nicht in

einem wesentlichen Gegensatz zum Chorale stehen. (Forts, f.)

Gcbächtnißseier für Professor lZr. Thalhofer sel.,
päpstlicher Kauspräkat und Aompropjt zu Gichstäit,

und

Nekrolog,
gehakten von rn. grüner, Aomdelian,

2. Nekrolog. (Schluß.)
Ein Mann dieser Art war, wie Wenige, geeignet, als

„lumMS uràrs" ans den Leuchter gestellt zu werden, auf

daß viele Lichter an ihm sich entzündeten und durch ihn und

mit ihm Leuchten wurden im Hause des Herrn. Priester
Gottes zu erziehen und zu bilden, dies wurde sein vorzüglicher
Lebcnsberuf. Kaum zum Priester geweiht, wurde er vom da

maligen Bischöfe Peter von Richarz als Präfekt in das bi-

schöfliche Klerikalscminar in Dillingeu berufen. Schon zwei

Jahre darauf, noch nicht 26 Jahre alt, wurde ihm das Lehr-

amt der heiligen Schrift am kgl. Lyceum dortselbst übertragen.

Währeno der dreizehn Jahre, in welchen er diese Stelle bc-

kleidete, knüpften sich innige Freundschaftsbande zwischen ihm
und dem hochverdienten Regens Wagner, dem Professor der

Moraltheologie On. Merklc und dem nunmehrigen Pro-
fessor an der kgl. Universität München, Herrn On. Alois
S ch m i d. Wagner unterstützte er kräftigst in seinem großen

Werke der Gründung von Taubstummen-Instituten unter Lei-

tung der in Dillingeu bereits bestehenden Congregation von

Tertiarcrinuen des heiligen Fra^ziskns, welche ihre weitere

Verbreitung dem Feuereifer, Opfermuthe und unerschütterlichen

Gottvertraueu des guten allgeliebten Regens verdanken. Der
dem Verewigten so ganz gleichgesinnt? Merkte wirkte mit ihm

zusammen in Vertheidigung der katholischen Wahrheit und

Abwehr der gegen sie gerichteten Pläne und Angriffe, besonders

durch das „Augsburger Pastoralblatt", das sie beide mit-
sammeu in'S Leben riefen; von 1866—1863 redigirte es

Tbalhofer, von da an Merkte. Mit lebendigem Seeleneiser

war der junge Professor auch überall bereit, in der Seelsorgc

mitzuwirken. Am 23. September 1863 wurde er ohne alles

eigene Zuthun nach einstimmigem Vorschlage der kgl. Universi-
tät München zum Direktor des Georgianums ernannt, und

zugleich zum Professor der Pastoral und Homiletik an der

kgl. Ludwig-Maximilians-Universität. Damit eröffnete sich ihm
ein neues, weites, fruchtbares, aber auch dornenvolles Ar--v
beitsfeld.

Sogleich nach dem Antritte des neuen Amtes übernahm

er auch die Leitung des neuerrichteten homiletischen Seminars, '

welche ihm viele Arbeit verursachte, aber auch vom besten,

selbst vom k. Staatsministerium anerkannten Erfolge begleitet

war. Ueber seine Lehrthätigkeit als Professor der Pastoral-
theologie bemerkte er selbst in dem von seiner Hand geschricbe-

nen „euiwieulum vitns": „Das Hauptgewicht legte ich ans

die Liturgik und in ihr auf die Lehre vom heiligen Meßopfer."
Nachdem er im Sommersemester 1877 die Professur der Liturgik
am bischöflichen Lyceum in Eichstätt übernommen hatte, welche

er bis an's Ende seines Lebens beibehielt, arbeitete er fort-
während daran, seinen Vorlesungen möglichste Vollendung zu

geben, bis sie zu dem herrlichen Handbuche wurden, welches

er als kostbares Andenken hinterlassen hat. Um den Candi-
baten der Theologie und dem Clerus die reinen Quellen der

Tradition möglichst zugänglich zu machen, hatte er mit seinem

Freunde und Collegen On. Reith meyer die Herausgabe des

großen Werkes der Bibliothek der Kirchenväter und nach

Reithmeyer's Tode die Oberleitung derselben unternommen.

Im Vereine mit vielen bewährten Mitarbeitern brachte er sie

im Sommer 1887 zum Abschlüsse.

Was Thalhofer in dem Zeitraum von 43 Jahren als

Gelehrter und Lehrer für die Caudidaten des heiligen Priester-
thumS gewirkt hat, wird wohl noch übertroffen von seinem

Einflüsse auf ihre ascetische und klerikale Bildung. Er liebte

es, auch außer den Hörsäleu mit ihnen zu verkehren, und alle,

welche ihm nahe kommen konnten, denken mit Freuden an jede

bei ihm verbrachte Stunde. Er war in Wahrheit ein Vater,
Freund und Rathgeber der akademischen Jugend; er nahm

^

innigsten Antheil am Aufblühen der katholischen Studenten-

Verbindungen, und fand sich gern in ihren Versammlungen

ein, in welchen seine herzlichen Ansprachen sehr anregend

wirkten; seine einzige Freude in Jahren schweren Leidens waren

seine Vorlesungen, namentlich in der Zeit des Culturkampfes,
in welcher am bischöflichen Seminar und Lyeeum die »Olork«
elkri- aus fast allen Diözesen Deutschlands sich zusammenge-

funden hatten. Die ganze Fülle seiner Johannisliebe gab sich

aber kund in seinem Wirken als Direktor des Georgianums.
Er war ein Vater für alle seine Alumnen, er überließ es

keinem Anderen, ihnen die Exercitien am Anfange jedes Jahres
und zur Vorbereitung auf die heilige» Weihen zu halten. Im
Jahre 1869 wollte man ihn zur Antheilnahme an der politi-
schen Thätigkeit drängen, und wählte ihn zum Abgeordneten
in den Landlag. Aber kaum war dieser nach kurzer Dauer ^

geschlossen, so veröffentlichte er eine Erklärung, daß er nie

mehr ein Mandat annehme, welches nur störend in seinen

Beruf eingreife. Eine bessere Anerkennung seines verdienst-

reichen Wirkens war seine Ernennung zum geistlichen Rath
durch den Hochwürdigsten Herrn Bischof von Augsburg. Als
er aus dem Georgianum schied, so schreibt er in seiner Selbst-
biographie, herrschte Trauer im Hause, wie Todestrauer. Und
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die ehrfurchtsvolle Pietät, die jetzt noch alle Priester, welche

einmal seine Alumnen waren, gegen ihn hegen, ist ein un-

^zweideutiger Beweis, daß er ein Regens nach dem Herzen

GotteS gewesen, wohl der kostbarste Edelstein in der Ruhmes-
krone des mrehrungSwürdigen Würdenträgers, -Oum suim,
client Lci'iplui'n,» --Aioeiu pntnis <Z8t lilius 8upisn8,>»
«quants?, lining sunk gloria?, qui tsntoenin liliorum
8apientia et ciovotiono lagtatur! - (Lermo 8. àximi
Lf'vi.)

Für so viele Verdienste gab der liebe Gott seinem treuen

Diener hienieden einen Lohn, welchen er ja in der hl. Schrift
denen vorhcrgesagt hat, die er liebt, — das Kreuz. Anlage

zu nervösen und Gemüthsleiden hat er schon von seiner Mutter
ererbt. Unter den aufregenden Kämpfen, welche er an der

Spitze aller glanbenstreuen Gelehrten und Professoren in den

Jahren 1870—73 zu bestehen hatte, entwickelte sich dieselbe

immer mehr, so daß er schon im letztgenannten Jahre wünschte

und hoffte, seine ihm doch so liebe Wirksamkeit im Georgiannm
mit einer Präbende im Domkapitel zu Augsburg vertauschen

zu können, und sich veranlaßt sah, in den Jahren 1875 und

1876 daraus gerichtete Versuche zu wiederhole». Im letzten

Jahre erhielt er die Dignität eines Domdechanten in Eichstätt.

Ungeachtet seiner Kränklichkeit übernahm er hier noch neben

seinen Vorlesungen und literarischen Arbeiten die Bearbeitung
eines neuen großen und kleinen Diözesan-Ritnales (1879 und

^ 1880), und unterstützte vom Jahre 1881 an als Vorstand
des zum Zweck der Dombaurestanration niedergesetzten Comite's

mit regem Eifer und unermüdlicher Thätigkeit den Hochwürdig-
sten Herrn Bischof in Ausführung dieses großen Werkes,

Aber von Jahr zu Jahr steigerte sich sein Leiden und wurde

ihm vorzüglich seit dem Jahre 1883 sehr peinlich. Keines

^
der angewendeten Mittel brachte Heilung, Er hoffte Genesung

von dem Tausche der Domdechantenwohnung mit der des Dom-
Propstes, welche Dignität ihm im Jahre 1889 zu Theil wurde.

Aber vergebens. In den letzten zwei Jahren nahmen seine

Kräfte merklich ab, und er selbst war beständig mit dem Ge-
danken an eine» baldigen Tod vertraut, ja er sehnte sich dar- I

nach und betete, wenn es Gottes Wille sei, nin Erlösung durch

einen glückseligen Tod. Außer der im übernatürlichen Leben

liegenden Tröstung und Stärkung gewährte ihm seinen Auf-
schreibungen zufolge Trost die liebevolle Theilnahme seiner

Freunde und College» und besonders seines Hochwürdigsten

Bischofs, welcher ihm in der liebevollsten Weise in jeder Be-
ziehung entgegen kam und ihm bei seinem Aufenthalte in Rom
im Jahre 1885 die Erhebung zur Würde eines päpstlichen

Hausprälaten erwirkt hatte. Und wenn wir heute am Grabe

des geliebten Mitbrudcrs der Mahnung des heiligen Geistes

folgend: «Iaui1yinu8 viroa gloi'io808- — laßt uns lob-

preisen die ruhmreichen Männer! (D7:oli, 44, 1) mit Ver-

ehrung und Dankbarkeit seiner Verdienste gedenken, so lege ich

vor Allem gemäß des mir gewordenen hohen Auftrages den

Dank des Hochwürdigsten Herrn Bischofs Franz Leopold von
^ Eichstätt an seinem Grabe nieder für alle ihm, seinem Lyceum

und seiner Diözese so treu geleisteten Dienste, Lob und Dank

sei sodann dem theuern Vater in Christo von allen den Pric-
stern, welche ihm ihre Beharrlichkeit im heiligen Berufe und

ihre Heranbildung für denselben zu verdanken haben, »Uuu-

ciomu8 par?nt?8 U08tl'08 in generation?, 8US. (Inici.)
Wie werde» sich alle diese seine geistlichen Söhne einst im

Himmel dankend und jubelnd um den Vater schaaren, und er

wird ihnen in endloser Seligkeit es zurufen: »ganllinm

ineum st oorona inea!» (?ki1. 4, 1,) Ehre und Dank

sei dem nun in Gott ruhenden Priester des Herrn auch von

Euch, Pfarrkiuder vo» Unterroth. Er war Euere Zierde und

Euer Ruhm im Leben, Seiner Familie und Euch war er

mit inniger Anhänglichkeit zugethan; unter Euch weilte er, so

oft er konnte; lange schon hat er die Anordnung getroffen,

nächst den Eltern und Geschwister», in der Heimath sei ihm

seine letzte Ruhestätte zu bereiten. Wir nehmen Abschied von

seinem Grabe; Euch bleibt eö als ein kostbarer Schatz, Ehret

es hoch in jeder Zeit. Mit Euch vereint beten wir jetzt an

seinem Grabe für die Ruhe seiner Seele; setzet sort dieses

Gebet Tag für Tag, so oft ihr a» ihm vorüber geht, Thal-
hofcr aber, das herrliche Vorbild der Priester, der erleuchtete

Lehrer und geistliche Vater so vieler Priester, der Meister der

heiligen Wissenschaft, der treue Freund und Mitbruder, er

lebt fort in unseren Herzen, in unserem Andenken und in un-

scrcr Liebe, in unserem priesterlichen Gebete — in perfio-
lciuni vivet, et apniâ vominum ent inerres eiu8.

Dr. Prun er, Domdekan.

Synode und Grundsätzlichkeit.
(Eingesandt.)

Im „Basler Volksblatt" <17. Nov. 1801) wird die

kirchenseindliche Thätigkeit an den höhern kantonalen Lehran-

stalten im Kanton Aargau in folgender Weise geschildert:

„Wenn so ein junger Mensch alle Tage die Theoriee»

Darvins anhören muß, wenn ihm alle Tage abergläubisches

Reformerthum eingetrichtert wird; wenn Rousseau's Philosophie

ihn in die französische Sprache einführen soll, und dazu ein

Professor das alte Licdlein über die Jesuiten „Der Zweck

heiligt die Mittel" immer wieder vorpfeift und den Jesuiten

im Gütterli hinmalt, wie man keinem Bauer ihn bringen

dürfte, so daß selbst die Protestanten darüber (nicht über den

Jesuiten) lachen müssen; wenn der „Ablaßkram" mit seinen

Anekdötchen neuerdings verkauft wird und die hundertmal

widerlegten Geschichtslügen zu Nutz und Frommen der Auf-
klärung immer wieder aufgewärmt werden — dann liebes

Studenllein, helf' dir Gott! dann kann es dir im besten Falle
noch gehen wie jenem katholischen Pfarrer, welcher offen be-

kannte, er sei Pfarrer geworden, trotzdem er an der Kan-

tonsschule in Aarau war,"

Im Anschluß an diese Schilderung seien uns folgende

Bemerkungen gestattet:

1, Im Jahre 1875 wurde den amerikanischen Bischöfen

auf eine Aufrage in Betreff des Besuchs unchristlicher Schulen



von der Congregation der Propaganda eine längere Antwort mitgc-

theilt, worin folgender Passus stand: «bist iiipvimis viäsnclum,
àllm in sskola, às qua asisunclo quasrituv, xsrvsrsiouis
psrieulum sit sjusmocli, czuoâ lisri rsinotum fsians ne-

qusat, vsiul quotiss !bi aut cloesntur quasàam nut

gAuntun s.atirolieas àoetisinae douisvs moisibus eontrn-
via, quas eitra animas ctstrimsntum nsqus aucliv! pos-
sunk nsqus xsi'aZi. lünimvsvo tais psvieuium. ut psr
se palet, omiào vitanâum est sum quoeunqus siamno

tempoeaii sliam vitas. »

Speziell zu den Worten «psrieulum ssusmoäi qucnl
lisvi rsmotum plans nsqusat» gibt eine neulich erschienene

Broschüre folgenden Commentar: „Einige möchten vielleicht

fragen, ob die Gefahr des Verderbnisses, welche von schlechten

Büchern oder glaubenslosen Lehrern herrührt, in gewissen Fällen
nicht durch die Bemühungen der Eltern könnte gemildert und

eine entfernte werden, ohne daß in der Schule selbst eine Aende-

rung einträte. Es würde genügen, die Antwort der hl, Cvn-

gregation zu lesen, um über diese Schwierigkeit hinwegzugehen;

indeß hat Bonal sie deutlich gelöst (lusttt. Lanon, l., u. 68):
«8i âoesntui- quaeàam nut aZuntur eatlmiisas àetriuas
bonisvs moi'itms eontraria, quas eitra animus sistri-
msntum nsqus auciiri possunt itsque pera^i, tune in
sjusmociiseUoia pe/' «e aàest^ru.r///ttt/« psrvsrsionis per!-
eutum, e/ttur/Fsr/ rettttich«« zàue In jeder Schule
wird also durch den Gebrauch von Büchern, welche dem christli-
chcn Glauben oder der christlichen Moral entgegengesetzt sind,

durch die Beispiele vou Lehrern, welche weder die Dogmen noch

die Gesetze der Kirche achten, stets eine schwere Gefahr des Ber-

derbnisses erzeugt, welcher nicht auf genügende Weise gesteuert

werden kann, so große Vorsicht man auch in den Familien
anwenden mag; das einzige Mittel, eine solche Gefahr abzn-

wenden, ist, die Kinder ans jener Schule zu entfernen,"

Nun aber, so fragen wir, wenn die oben angeführte

Schilderung richtig ist, was sich 'wohl nicht bezweifeln läßt,
befinden sich die Schüler an den höheren kantonalen Anstalten
im Kanton Aargau nicht in jener nächsten schweren Gefahr,
welcher sie nur dann entgehen können, wenn sie einfach die

Schule verlassen? Wenn diese nächste, schwere, nur durch

den Austritt aus der Schule zu beseitigende Gefahr nicht bei

den von dem Korrespondenten beschriebenen Zuständen vor-
Handen ist, wann soll sie denn vorhanden sein? Wenn es,

nach der Entscheidung der Kongregation, genügt, daß Einiges,
«quasàm», gegen die christliche Lehre gelehrt werde, damit
die Schüler die daraus folgende schwere Gefahr um jeden

Preis, «eum queeumqus àmno tsmporali stiam vitas-,
meiden, hat diese Gefahr nicht schon einen hohen Grad erreicht

an Anstalten, an welchen Darwin's Theorieen und Rousseau's

Philosophie vorgetragen, die Ablässe lächerlich gemacht, alte

Geschichtslügen immer wieder hervorgezogen werden?

Was ist also die Pflicht der katholischen Schüler an

solchen Anstalten? Einfach die, diese Anstalten zu verlassen.

Was ist die Pflicht der katholischen Eltern? Einfach die.

ihren Kindern den Besuch solcher Anstalten zu verbieten, Die
einen wie die andern, natürlich vorausgesetzt, daß sie nicht

dona l!à handeln, sind dazu eum quoeumqus àmno"'
temporal! stiam vitas verpflichtet. Diese Pflicht ist fvgar
hier sehr dringend; sie bestände auch dann schon, wenn die

Kinder vom Staate gezwungen würden, kirchenscindliche Schulen

zu besuchen, wie das gegenüber den Kindern geschieht, welche

die Primärschule besuchen und wo der Schulzwang eingeführt

ist; sie besteht um so vielmehr, als zum Besuche höherer An-

stalten keinerlei staatlicher Zwang geübt wird und die Eltern
alle Freiheit haben, ihre Kinder diesen Anstalten nicht anzu-
vertrauen.

2, Und doch — denn Folgendes zu betonen, setzten wir
uns in diesen Zeilen vor Allem vor — hat, nach demselben

Blatte, die römisch-katholische Synode des Kantons Aargau an

die Erziehungsbehörde eine Eingabe gerichtet, worin sie den

Wunsch ausspricht, es möchte an den höhern kantonalen Lehr-

anstalten der konfessionelle Religionsunterricht wieder eingeführt

werden. Während also die katholischen Kinder des Kantons

Aargau, gemäß den vorstehenden Ausführungen, streng ver-

pflichtet sind, die höheren kantonalen Anstalten nicht zu bc-

suchen, beachtet die römisch katholische Synode diese Vcrpslich

tung nicht. Durch ihre Eingabe hebt sie dieselbe vielmehr, wenn

nicht objektiv und in Wirklichkeit, doch jedenfalls im Geiste

und im Gewissen vor Eltern und Kindern ans. „Es kann

doch nicht eine Sünde sein, unsere Kinder an Anstalten zu

schicken, an denen der konfessionelle Religionsunterricht ertheilt

wird, sollten dieselben auch kirchenfeindlich sein", so werden

die Eltern, gestützt auf die Eingabe der Synode, mit Recht

folgern. Und so geräth man selbst und bringt andere in

Widerspruch mit den kirchlichen Entscheidungen, weil man den

Boden strenger Grundsätzlichkeit verläßt. Man wäre ver-

pflichtet, die Jugend von dem Besuche kirchenfeindlicher An-

stalten abzuhalten; statt dessen erleichtert man ihr diesen Besuch,

indem man für sie einen konfessionellen Religionsunterricht ein-

zuführen bemüht ist! Davon wollen wir gar nicht reden, daß

überhaupt durch ein solches Vorgehen die kirchenfcindlichen

Anstalten in den Augen des Volkes beinahe gerechtfertigt und

ihr böser Einfluß begünstigt wird.

Unsere praktische Schlußfolgerung ist aber die:

t. Statt zur Einführung eines konfessionellen Religions-

Unterrichts Schritte zu thun, sollte die römisch-katholische Sy-
node verlangen, daß der Unterricht im Allgemeinen an den

höheren kantonalen Anstalten wirklich neutral, konfessions-

los sei, wie er es nach der Bundesverfassung sein soll, d, h.

durchaus frei von allen versteckten oder offenen Angriffen auf

die Religion der Schüler und von jeglicher Verletzung der ga-

rantirten Glaubens- und Gewissensfreiheit.
2. Dann, wenn immlich die kirchenfeindlichen höheren

Anstalten zu wirklich konfessionslosen geworden sind, werden

dennoch die meisten katholischen jungen Leute dieselben noch

nicht besuchen dürfen; denn jede nicht konfessionelle, sondern

konfessionslose Anstalt bleibt immerhin eine Gefahr für den

größern Theil der katholischen Ingen'-,
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3> Endlich werden Einige diese Anstalten besuchen dürfen,

solche nämlich, die dazu besondere Gründe haben nnd die in

einer angeborenen Liebe zur Frömmigkeit nnd in einer wahr-

haft christlichen Erziehung in der Familie ein Gegengewicht

gegen die Gefahren der konfessionslosen Schule finden; ob

aber diese besondern Gründe genügend sind, das zu entscheiden,

ist Sache des Bischofs; »tniis uuunu millieieim in uuuu

niüfno ntrum uàsit nsunu, ick conseinnling Hpi^unfwuum
lmliiilfnnncini» nuit», so sagt die Kongregation.

Kirchenpolitische Umschau.
(Corresp. von B. G.)

Der Große Rath des KantonS Bern hat den Antrag des

Regiernngsrathes verworfen, wonach es verboten sein sollte,

an Ordenspersonen ein Patent zu ertheilen und überhaupt

solchen Personen jede Lehrthäiigkeit untersagt wäre. Wer den

Streit betreffend die Lehrschwesterufrage im Jura Ende der

Sechsziger-Jahrc miterlebt hat, wird sich billig verwundern

über die heutige Haltung Berns. Damals ging die Bekämpfung

der Lehrschwestern vom Jura aus, namentlich von den Regie-

rungsräthen, die jenem LaudeStheile entnommen waren. Dem

damaligen Bischof Eugenius machte die Sache viel Sorge und

^-Verdruß; es war ein Vorspiel des Culturkampfes. Noch mehr

müßte man sich verwundern, daß jetzt von den radikalen Or-
ganen des Jura für die Aufhebung des JesuiteuverbotS in der

Bundesverfassung pläoirt wird, wenn man nicht den Schlüssel

dazu wüßte, wie zu dem obenerwähnten Beschlusse des Großen

Raths. In letzterer Behörde nämlich wurde der Autrag ge-

-, stellt von Hrn. Dürrenmatt von Herzogeubuchsee, die Mit-
glieder geheimer Orden, also die Freimanrer, seien ebenfalls

von jeder öffentlichen Lehrthäiigkeit auszuschließen und zwar
namentlich auf einen Beschluß des bernischen Obergerichts ge-

stützt, welcher die Ausstellung eines Richters verfügte, der

gleichzeitig mit einer Prozeß-Partei Mitglied der „Union",
eines Geheimbundes des Jura, ist. Der Antrag Dürreumatts
wurde zwar mit 110 Stimmen gegen 39 unter Namensausruf
abgelehnt, aber dann das ganze Verbot gegen die Orden ge-

strichen.

Die Pfarrwahl in Laufen ist nunmehr endgültig zu

Stande gekommen und Pfarrer Neuschwander ist nun

Pfarrer der Kirchgemeinde Laufen-Zwingen; die altkatholische

Minderheit wird sich nun voraussichtlich als freie Genossen-

schafl konstituiren und den Extraschutz des Staates anrufen,
etwa in der Weise, daß sie nun auch Mitbenutzung der Kirche

verlangt. Nach dem bcrnischen Kirchengesetze wird dies aber

auf mehr Schwierigkeiten stoßen als in Solothurn. Das
' Kirchengesetz ist eben ein zweischneidiges Schwert und hat nun
schon mehrfach die getroffen, die es geschmiedet haben.

Im Rechenschaftsbericht des Regicrnugsraths des Kantons

Solothurn an den Kantonsrath wird die Anregung gemacht,

daß das Gesetz vom 19. Dez. 1839 betreffend „Prüfung der

Geistlichen zur Befähigung zu Pfründen" aufgehoben werde»

soll. Faktisch hat es seil Jahren keine Bedeutung mehr ge-

habt und cS ist nur zu begrüßen, wenn man auch in diesen

Kreis"» für angezeigt erachtet, diesen alten Zopf abzuschneiden.

„Katholische Polksbibliothek."

M ^Mitgetheilt.) „Aus Büchern nimmt seinen Ursprung
alles Gule, das der Seele zukommt. Bücher sind die Gefässe

der Weisheit; allen Reichthümern sind sie vorzuziehen: sie schütze»

und bewahren die Wahrheit; alles WünschenSwcrthe kann mit

einem Büchcrschatze nicht verglichen werden" — sagt der be-

kannte Volksschriftsteiler Hermann K o n c b c r g.

Ein verdienstvolles Unternehmen ist die von Karl An-
g u st Sey s ric d u. C o in p. i n M ü n ch e n begonnene

„Katholische V o l k s b i b l i o t h c k." Jedes Bändchcn,

daö recht hübsch ausgestattet ist, und eine abgeschlossene Er-
zählung enthält, kostet nur 13 Ceniimes und dieser billige Preis
macht die Massenverbreitung möglich. Während das letzte Jahr

i 33 Hefte als erste Serie erschienen, werden »nö als zweite

Serie für dieses Jahr 23 Hefte u 15 Cts. augeboten — alles

sehr cmpfehlenswerthc Erzählungen, die von Jnug nnd Alt mit

Lust und Vergnügen gelesen werden.

Diese zweite Serie beginnt mit den Nummern 18 bis und

mit 54 und kann bei Wyß, Eber le u. C o m p. in Ein-
siedeln bezogen werden.

ES ist fatal, daß unser Volk häufig die geringen Kosten

scheut, für eine Sache, die besonders für das Familienleben
von so na schattiger und herzerfrischender Wirkung sein kaun.

Es wäre im Beruf des katholischen Seelsorgers, in dieser Rich-

tung ein belehrendes und aufmunterndes Wort an seine Pfarr-
angehvrigen zu sprechen und ihnen mit seinem Rathe a» die

Hand zu gehen.

Nachtrag zu: „Etwas aus dem praktischen Leben"
in letzter Nr. der „Kirchen-Zeitung" (Agenda).

Wir kennen einen Organisten, einen einfachen Mann
vom Lande, einen Fabrikarbeiter; wie dieser die Agende in die

Hand bekommen und durchlescu hatte, kam er sofort zu seinem

Pfarrer und in längerem Gange eigens noch zu einem Nach-
barspfarrcr, um sich instruireu zu lassen, danrt in Zukunft
alles liturgisch richtig ausgeführt werden könne, da cS der

Hochwürdigste Bischof so wünsche. Respekt vor diesem Manne,
diesem Laien, der lguum puimum dem Gesetze der Kirche

Achtung und Gehorsam zollt. Ilnunu, eui kiomiu!
Au einem andern Orte kniete gleich beim ersten Male im

liturgischen Amte ohne weitere Instruktion das ganze Volk
beim «IN immunutuL- mit dem Priester nieder; das sei ein

wahrhaft erhebender Moment gewesen.

Der „Chorwächter" meint, die bloße Recitation der be-

treffenden Theile in der hl. Messe mache si l, doch zu ärmlich.
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Uns aber dünkt's, es sei im Gegensatz zum Gesänge eine sehr

angenehme Abwechslung und so urtheilten viele andere unserer

Kirchgängcr auch; es gebe der ganzen hl. Messe eine gewisse

Vollendung und neue Feierlichkeit.

Das sind ein paar spontane Kundgebungen ans dem

Volke heraus über die „Neuerungen" ; sie verurtheilcn strenge alle

knechtische Furchtsamkeit und rufen laut! «Xylits timers! -

Kirchen-Chronik.
Aargilll. (X Corresp.) Nicht selten werden sog. Tom-

bola, auch Lotterien veranstaltet, um ans diese Weise für Er-
bauung von Kirchen ansehnliche Geldsummen zu erhalten.

Dieses ist gegenwärtig auch der Fall betreff Ausbau der

beiden Thürme der Kirche Franz Xaver in Luzern, wofür eine

Geldlotterie — von 180,000 Loosen à 1 Fr. veranstaltet wurde

Darunter befinde» sich 4785 Treffer für einen Totalbetrag
von 90,000 Fr.

Die Lotterie wurde genehmiget durch die h. Regierungen
der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Zug,
Freiburg Tcssin, Wallis und Ncuenburg.

Was mir an dieser Lotterie nicht gefällt, ist dieses, daß

der erste Treffer, das große Loos 20,000 Fr. beträgt; es

folgen dann zwei Treffer à 5000 Fr., zwei Treffer à 1000 Fr.
u s. w., zuletzt 3000 Treffer à 5 Fr.

Weit schicklicher wäre es, besonders in Betracht dcS rcli
giös - kirchlichen Endzweckes dieser Lotterie - Verloosung wenn
der höchste Treffer den Betrag von etwa 300 bis 500 Fr.
nicht überschreite» würde; alle übrigen höhern Treffer als 5 Fr.
sollten ziemlich rednzirt sein.

Dadurch, daß ein sehr hoher Treffer von 20,000 Fr. in

Aussicht steht, wird die entzündliche und gefährliche Leidenschaft

für das Lottericwesc» aufgeregt, dagegen durch kleinere Treffer
bedeutend abgekühlt und mehr der Zweck der Verloosung im

Auge behalte».

Fast könnte man vermuthen, daß durch einen sehr hohen

Treffer absichtlich auf die entzündliche Leidenschaft des Lotterie-

wcscnS spekulirt wurde — was nicht von Gutem ist.

Einen seltsamen Kontrast, wenn auch im umgekehrten

Verhältniß, bildet der hohe Tresser zu der üblichen Bitte:
„Jede, auch die kleinste Gabe, wird mit Dank entgegen ge-

nommen."

Zürich. Im „Tagblatt der Stadt Zürich", No. 270, vom
11. November 1891, finden sich folgende zwei Annoncen:

-Si «D
II 8iKU0i- 1st-. ?UP,II0 tiens SAni Osmsnieu nils

srs 9 u. m. civils publisirs nil' âsrZo Helmut.
Xu^nKtinsrünk. Invita tutti esloro, eiie ecmosecmo.
In >inp,uu ituliunu u voler intsrvsnirs.

2. Oeffentlicher Vortrug in der Großmiinsterkapelle.

Sonntag den 15. Novb., Abends 7 Uhr, wird
Hr. Pastor Gay aus Biasca im Tessin berichten über

die dortige freie evangelische Gemeinde und Schule.

In Verbindung damit referirt Evangelist Pugno in

Zürich über seine Evangclisationsarbeit unter den Jta-
licnern in Zürich; seine Ansprache wird von Hrn. Gay
verdeutscht.

Wir laden Jedermann, der sich für die Ausbreitung
des Reiches Gottes interessirt, herzlichst ein, dem Vor-

trag beizuwohnen.
Das Comite für Evangelisation unter den Italicnern.

Die erste Einladung ist scheinbar unschuldig; aber aus der

zweiten ist ersichtlich, was den Gegenstand des Vertrages bilden

wird, nämlich die „Evangelisationsarbeit", d. h. die Protesta»-

tisirung der italienischen Arbeiter. Dieser Herr Pugno scheint

den rechten Namen zu haben; denn »puZnut«.

Rom. Vor einigen Tagen ist der junge Fürst Hippolit
aus dem Hause Aldobrandini in Castel Gaudolfo (bei

Rom) iu's Noviziat der Jesuiten eingetreten. Er ist der

Sohn des Fürsten Camillo Aldobrandini und der ungarischen

Gräfin Hunyady de Ketely, der zweiten Gattin des Fürsten.

Vor seinem Eintritt wohnte er noch der Hochzeit seiner

Schwester Olympia bei, welche sich mit dem Grafen Revertera,

dem Sohne des österreichischen Gesandte» beim päpstlichen

Stuhle, verheirathetc. Auch eine Prüfung!
Aus dem Geschlechte der Aldobrandini stammte Papst

Clemens VIll. (1582—1605), welcher eine zweite Ausgabe ^
der Vnlgata besorgte (15921, die nach ihm die Clementina

genannt wird.

Nordamerika. Innert wenigen Tagen wird der Hochw.

Bernard Christen, General des Kapuziner-Ordens, aus

Amerika wieder nach Rom zurückkehren. Im Jahre 1857
^

gründeten zwei Schweizer, die KI1. Franz Haas von

Metzerlen (Solothurn) und Bonaventura Frei von Herdern

(Thurgau) das erste Kapuzincrkloster „Kalvarienberg" in der

Diözese Milwaukee (Staat Wisconsin), deren Bischof Johann

Martin Henui von Obersaren (Granbünden) sie bei ihrem

Werke eifrig unterstützte. Gott segnete ihre Stiftung; sie

wuchs von Jahr zu Jahr an Mitgliedern, die ihre pastorelle

Thätigkeit immer weiter ausbreiten konnten. Das Volk ge-

wann Zutrauen zu ihnen und mehrere Bischöfe suchten sie für
ihre Diözesen zu gewinnen. Im Jahre 1866 berief der da-

malige Kardinal-Erzbischof Mac Closcey den Bonaventura

nach Ncw-Iork zur Gründung des zweiten Klosters. Das
dritte wurde iu der Stadt Milwaukee gegründet (1872), das

vierte wieder in New-Pork (1872), und so dehnte sich der

Orden immer mehr aus, so daß die in Nordamerika gestifteten
^

Klöster im Jahre 1875 zu einer Provinzial-Cnstodie erhoben

wurden. Das erste'General-Kapitel wurde 1882 gehalten und

Bonaventura Frei zum ersten Provinzial erwählt. Da
aber die Zahl der Klöster immer wuchs, so mußte eine neue

Provinz errichtet werden; das geschah nun dieses Jahr im

General-Kapitel am 21.—23. Oktober, unter dem Vorsitze des

OrdenSgcneralö Bernhard. Die erste oder die Provinz
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von Kalvaria umsaßt sechs Klöster und drei Hospizien mil 47

Patres, 20 Fratres und Novizen, 34 Laienbrüdern und 11

Tertiariern. Die zweite oder die Provinz von Pennsilvanien

umfaßt drei Klöster und sünf Hospizien mil 35 Priester», 18

Fratres und Novizen und 33 Laienbrüdern. Die OrdcnSlcute

sind meistens Deutsche und Schweizer. — Möge das Senf-
körnlein wachsen und gedeihen und für Amerika zum mächti-

gen, segenspcndenden Baume werden! (Vrgl. die Artikel.

„Schweizerisches ans Nordamerika", Nr. 35 bis 38, Jahrg.
1891, der „Schw. K.-Z." D. R.)

Literarilches.

11. Leonhard Goffine, Orci. prsem. Unterrichts- und

Erbaiiuilgsbuch oder katholische Handpostille. Eine kurze Aus-

legung aller sonn- und festtâglichen Episteln
und Evangelien, Darlegung der daraus folgenden

Glaubens- und Sittenlehren, Unterricht auf die Feste der

lieben Heiligen, eine Erklärung der heiligen Messe

und der wichtigsten Kirchengebräuche, zahlreiche schöne Haus-
andachten und eine Beschreibung des heilige» Landes. 47. Aus-

gäbe der Bearbeitung von lft Theodosins Florentins
(4 N. Lup., Generalvikar des Hochwürdigsten Bischofs von

Chnr, an Handen der Originalausgabe neu revidirt und mit

zeitgemäßen Lehrstücken vermehrt. Bearbeitet von Sr. Gn.
dem Hochwst. Herrn Dr. Friedrich Fiala, Bischof von

Basel. Mit bischöflichen Approbationen. 111. Wohlfeile Aus-

gäbe. Mit Chromobild, zweifarbigem Titel nebst Familien-
Chronik und 8 Einschaltbildern. Druck und Verlag von
Benziger u. Co., Einsiedeln. Quart-Format. XIV u.

^ 741 S. Mit Originaleinband in Halbledcr Fr. 3. 75. In
Partieen von mindestens 12 Expl. geb. à Fr. 3. 50 bei

Franko-Zusendnng. Das bekannte Unterrichts- und Erbauungs-

buch 'von Goffine erscheint hier in neuer, vollständiger und

schön ausgestatteter Ausgabe. Der sel. Bischof Friedrich
Fiala sagt in seinem „Vorwort": „Die vorliegende, ebenso

schön, als würdig ausgestattete Ausgabe hat namentlich das

Verdienst, daß sie zurückgreift auf die volksthümlichen, treu-

herzigen Belehrungen und Erklärungen des alten, ursprüng-

lichen Goffine, und daß sie damit Dasjenige verbindet, was

für die Verhältnisse der Jetztzeit, gegenüber der Jrrcligiösität
und dem Jndifferentismus, gegenüber den Verlockungen zu

Leichtsinn und Genußsucht, Noth thut; sie führt in ihren Jllu-
strationen so recht innig in die Lebensgemeinschaft mit dem

Heiland und den lieben Heiligen." Bischof Augustinus
Egger sagt in seiner Empfehlung: „Die neueste Auflage

dieses kostbaren Buches, welches von Benziger n. Co. in zeit-

gemZher.Umarbeitung und prächtiger Ausstattung dem katholi-

schen Volke geboten wird, wird von mir mit Freuden begrüßt,

weil ich hoffe, daß sie der noch allgemeiner!, Verbreitung und

--/Benutzung desselben in den katholischen Familien einen neuen

Anstoß geben werde." Dieser „Goffine" ist in der That für
jede katholische Familie ein wahres „Unterrichts- und Er-

bauungSbuch" und wird großen Nutzen stiften. Der Preis

für das umfangreiche und schön ausgestattete Werk ist ein sehr

billiger. Mögen daher die Hochw. Seelsorger nach Kräften
und Verhältnissen zur Verbreitung desselben beitragen!

Kirchenamtlicher Anzeiger.

Wir bringen im Folgenden die kirchlichen Bestimmungen
über den Gebrauch der Litaneien in Erinnerung. Unterm 10 Juni
1880 erließ die Ritencvngrcgalion ein älonitnm an die Bischöfe

folgenden Wortlautes: Lltsi pruckor litunius 8u»ctissi»>i
ölominis llosu, öouks; äluriw VirZinis I,u»i'o1u»us im»«:»-
putus, kl 8snotor»m «z»u; in litzris lilurpiois >iul»ont»r,
nnllin ul»o u su»etu 8ocio upproduliv knorinl, «puollum
lum0» l^pis pussim KVlUgiUltUI'. «f»N in Il0»0I'0M uiiimjus
8unoki vol Nz-storii lidolitms rooitundu: prnpnnnnl.ni',
ukpuo in lidris piuosorkim piotutis vniZo ck«

continönlnr non nnnlfnum otium uuetoritulis o«:«,>osiusl.i«:!0

sunvtiono innnitis. Hin«: surrn Ritnui» t!oni>roMlio sni
munoris osso üuxik kovoronckissimos loenrnin Ordinu-
rios uämonoro, »o sinunl ulius litunius p»l>li«:o ror.iluri nisi
prikâiàs, vol ulius, si qnîv u 8. U. l»«p>isftio»o no-

ooAnilik ot upprobut-l! knoiunl: ue simni r.uvounl snum
uppradutionom pro improssiono s»i>nootoro iis iitiris,
in epiillns lilunirn invoniunìur upostoliru sunrliono ru-
roàs. Damit wird den Bischöfen aufgegeben, dafür zu sorgen,

daß bei liturgischen und öffentlichen Andachten keine andere als
die drei vom apostolischen Stuhle approbirten Litaneien gebraucht

werden, nämlich die Allerheiligenlitauei, die bekannte lauretanische

und die Namen Jesu-Litanei. Andere Litaneien können von den

Bischöfen geprüft und approbirt werden, aber immer nur sür
den private», außerlitnrgischcu Gebrauch; «pnsso voro, iinmo
tonsil tlrilinurios ulius so» »ovus iiluiiius oxu,»i»uro, ol.

«zuatoims oxpoâiro putont, upprokuio: ul. »««»»isi pi'o
privutu utpue oxlrulitur^iru roriluliono.»

Ein Bearbeiter des Lebens des hl. Wolfgang sür die

Xrlu 8unelorum der Bollandisten erbittet folgende Aufschlüsse:
1. Angabe der Kirchen und Kapellen, welche in der Diö-

zese Basel dem hl. Wolfgang geweiht sind. Wenn möglich

Datum ihrer Gründung;
2. der Altäre zu Ehren des Heiligen in den andern Kirchen ;

3. etwaige Bruderschaften, welche unter seinem Namen

bestehen;

4. andere Aktenstücke, Legenden w., unter ev. Angabe des

Druckortes, Datums w.

Hochw. Geistliche der Diözese Basel, welche im Falle sind,
betr. Angaben zu machen, sind gebeten, solche an die bischöf-

liche Kanzlei bis zum 15. Dezember einsenden zu wollen.

Hie bischöfliche Lanzlei.
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Nei-àiàeliv VüiIii^IuuuUiiii^, liiûIxiiP iiu linàtznn.

soeben ist srsobisnsn nnà clnrelc alls LuobicanàlnnAsn belieben: 87

>>ï< XIV :>l ÎOIX II «>« > Ii« ili^« i> nnnli llonipv-
MillIIKIl tlvn UnIvI8LNllIn Nos XIoàì'8 lîkril'OII, Alt sinlsitsncism uiicl
crklärsnüsm Text von I>v, l'un! Ks^plvi'. 14 I.iickitsti iislitasslv, lZrösss cler
Vateln 23 nul 32 vm, ubns Uancl, 33'/- uni 43 em, mit Uauä, Bsxt ^r, 8", (VI
u, 67 8.) Bakeln nnci Text iinsawmen in Ilalblennvanclinaxps Ur, 13, 35; in sie-
Muter Ûsinvvanàinapps mit ColcUitel ?r. 18, Text apart- Zsb, iu Ilalblsincvancl
ibr, 1, 69,

Darstellungen aus dem Leben Jesu und der Heiligen. I» Holz
schnitt ausgeführt nach Originalzeichnungen von Professor Ludwig Seit! (in Rom) 4",

(IV S> u, 49 Bilder in Schwarz- und Tondruck auf Büttenpapier,) Cart, Fr, 4;
eleg, geb, in Leinwand Fr, 6, 79,

Der (in der neuen Marienkirche zu Stuttgart im Großen ausgeführte) Kreuzweg
der Beuron er Maler schule und vorstehende Seperatausgabe der Scitz ' schen
Originalbilder aus Stolz, Legende, nüdCochem, Leben Jesu,
Präsentiren sich als zwei vorzügliche Weihnachtsgeschenke, welche Freunden
der religiösen Kunst willkommen sein werden.

Bücher Anzeige.
Um mit den noch vorhandenen kleinen Vor äthcn möglichst rasch aufzuräumen, er-

lassen wir nachstehende Schrille» zu folgenden außerordentlich rcdnprten Preisen-

1, Ptnn, Mllu ill tills MciWlllàlI. I80 Seiten, broch. Fr, o, 79

eleg, geb, l, 29

2, Muger, I.. MsMl mus LMSillltM, 172 Seiten, broch, „ 9, 59

eleg, geb, „ 1, —
3, v. Tosgenbnrg, KMeilMiMtt üilti Kilimcii,

(mit Biographie und Bildnis; des sel, Bischofs Dr, Fiala)
zwei Ausgaben, elegant broch, in färb, Umschlag „ 1, —

einfach broch, „ 9, 79

Bei Abnahme mehrerer Exemplare Preise noch billiger.
Buch- und Kunstdrnlkeri Union in Solothnrn.

An die Tit. Pfarrgeistlichkeit.

Nachfolgende Formulare find in der Druckerei dieses Blattes zum Preise von

^r. 1. 50 per Hundert zu beziehen:

Z.i Luptismutis.
mortis et sepulture,
beireàtioms mätrimoniillis,
spcuisuìium.

Tnnfregister, Eheregister, Iterberegister
mit oder ohne Einband sind stets vorräthig in der

Buch- und Kunstdruckerei Union in Solothnrn.

Bringen der Hochlv. Geistlichkeit zur Kenntniß, daß
der „Schematismus der VV. Kapuziner pro l892" vergriffen ist.

feinkörnig, wohlriechend, empfiehlt in Post-
kistchen à 4 Kilo Netto zu Fr, 7, 59 per Nach-
nähme franko Zusendung, (77»

C. Richter in Krenzlingcn, Ct.Thnrga»,
Apotheke und Droguerie,
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Bei der Expedition der „Schweiz,

Kirchen-Zeitung" ist zu beziehen:

HMWI'S We MW.
Dritte Auflage.

Preis 40 Eis,

Der Gong in's Kloster.
Gedicht von Joseph Wipfli,

Pfarrhelfer in Erst fel dem,
32 Seiten.16° mit rother Einfassung und höchst
elegantem Umschlag in Nachahmung des Brokat

Papiere,
Gewidmet den Töchtern und ehrwürdigen Nonnen
von Instituts- und PensionatS-Schulcn, Für
den billigen Preis ein eigentliches Prachtwerkchen,
wie es bis seht nicht aus dem Büchermarkt zu

finden war,
P>reis stP à.

Druck und Expedition der Buch- und Kiinstdrnckerei „Union" in Solothnrn


	

